
Anlage 2 zu TOP 4.4 
 

Synopse zur Prüfungsordnung für die Sachkundeprüfung  
Geprüfte(r) Fachmann/-frau für Immobiliardarlehensvermittlung IHK 

 
(nur Abweichungen von der Musterprüfungsordnung) 

 
 
 
 

Musterprüfungsordnung für die Sach-
kundeprüfung  

Geprüfter Fachmann/-frau für Immobili-
ardarlehensvermittlung IHK 

 
§ 4 Prüfungstermine, Anmeldung zur 

Prüfung 
 
(1) Die IHK bestimmt Ort und Zeitpunkt der 

Prüfung sowie die Zusammensetzung 
des Prüfungsausschusses und gibt die 
Prüfungstermine und Anmeldefristen in 
geeigneter Form rechtzeitig bekannt. 
 

(2) Die Anmeldung erfolgt in der von der 
IHK vorgegebenen Form (IHK fügt indi-
viduelle Regelung ein). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Entscheidung über den Prüfungs-

tag, den Prüfungsort, den Prüfungsab-
lauf und die erlaubten Hilfsmittel sind 
dem Prüfling rechtzeitig mitzuteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prüfungsordnung für die  

Sachkundeprüfung  
Geprüfte(r) Fachmann/-frau für Immobili-

ardarlehensvermittlung IHK München 
 

§ 4 Prüfungstermine, Anmeldung zur 
Prüfung 

 
(1) Die IHK bestimmt Ort und Zeitpunkt der 

Prüfung sowie die Zusammensetzung 
des Prüfungsausschusses und gibt  die 
Prüfungstermine und Anmeldefristen in 
geeigneter Form rechtzeitig bekannt. 
 

(2) Die Anmeldung erfolgt in der von der 
IHK vorgegebenen Form. Der Prüfling 
wird auf Antrag von dem  praktischen 
Prüfungsteil gemäß der ImmVermV be-
freit, sofern die hierfür erforderlichen Vo-
raussetzungen vorliegen. Diese hat der 
Prüfling schriftlich durch ein entspre-
chendes  Zeugnis oder eine entspre-
chende Bescheinigung bei der Anmel-
dung nachzuweisen.  

 
 

(3) Die Entscheidung über den Prüfungstag, 
den Prüfungsort, den Prüfungsablauf 
und die erlaubten Hilfsmittel sind  dem 
Prüfling rechtzeitig mitzuteilen.  

 
 
 
 
 
 
 



 
§ 11 Ergebnisbewertung 

 
(1) Die Sachkundeprüfung ist mit Punkten 

zu bewerten.  
 

(2) Der schriftliche Prüfungsteil ist be-
standen, wenn der Prüfling in den in § 
1 Absatz 2 Nummer 2 ImmVermV ge-
nannten und geprüften Bereichen je-
weils mindestens 50 Prozent der er-
reichbaren Punkte erzielt. 
 

(3) Der praktische Prüfungsteil ist be-
standen, wenn der Prüfling mindes-
tens 50 Prozent der erreichbaren 
Punkte erzielt. 

 
 
(4) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, 

wenn der Prüfling beide Prüfungsteile 
bestanden hat. 

 
 
 
 

§ 12 Ergebnisbewertung der spezifi-
schen Sachkundeprüfung 

 
(1) Der schriftliche Prüfungsteil ist be-

standen, wenn der Prüfling in den ge-
prüften Bereichen jeweils mindestens 
50 Prozent der erreichbaren Punkte 
erzielt. 

 
(2) Der praktische Prüfungsteil ist be-

standen, wenn der Prüfling mindes-
tens 50 Prozent der erreichbaren 
Punkte erzielt. 

 
 
(3) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, 

wenn der Prüfling die aufgrund der 
Feststellung gem. § 5 ImmVermV zu 
ergänzenden Prüfungsteile bestanden 
hat. 

 

 

 
§ 11 Ergebnisbewertung 

 
(1) Die Sachkundeprüfung ist mit Punkten 

zu bewerten.  
 

(2) Der schriftliche Prüfungsteil ist bestan-
den, wenn der Prüfling in den in § 1 
Absatz 2 Nummer 2 ImmVermV ge-
nannten und geprüften Bereichen je-
weils mindestens 50 Prozent der er-
reichbaren Punkte erzielt. 

 
(3) Sofern eine praktische Prüfung stattfin-

det, ist der praktische Prüfungsteil be-
standen, wenn der Prüfling mindestens 
50 Prozent der erreichbaren Punkte er-
zielt. 

 
(4) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, 

wenn der Prüfling beide Prüfungsteile 
bestanden hat. 

 
 
 
 

§ 12 Ergebnisbewertung der spezifi-
schen Sachkundeprüfung 

 
(1) Der schriftliche Prüfungsteil ist bestan-

den, wenn der Prüfling in den geprüften 
Bereichen jeweils mindestens 50 Pro-
zent der erreichbaren Punkte erzielt. 

 
 
(2) Sofern eine praktische Prüfung stattfin-

det, ist der praktische Prüfungsteil be-
standen, wenn der Prüfling mindestens 
50 Prozent der erreichbaren Punkte er-
zielt. 

 
(3) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, 

wenn der Prüfling die aufgrund der 
Feststellung gem. § 5 ImmVermV zu 
ergänzenden Prüfungsteile bestanden 
hat. 


